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Kulturbeiräte als Instrument konzeptbasierter und 
beteiligungsorientierter Kulturpolitik 

Formen, Potenziale und Herausforderungen 
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Alexandra Künzel

Als eine Reaktion auf die vielfältigen Herausforderungen im Kulturbereich kann die Einrichtung 
eines Kulturbeirats als kommunal verfasstes, formalisiertes Gremium mit beratender und empfeh-
lender Kompetenz ein geeignetes Instrument darstellen. Im Falle einer qualifizierten Auswahl sei-
ner Mitglieder bündelt der Kulturbeirat kulturpolitische und künstlerische Expertise. Durch die 
Entwicklung und Einbringung von Ideen und Impulsen in die kommunalpolitische Debatte kann 
der Kulturbeirat u.a. zu einer Vermehrung des politischen Steuerungswissens und zum Abbau von 
Entscheidungsblockaden beitragen. 
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1. Zunahme konzeptbasierter und 
beteiligungsorientierter Kulturpolitik 

Es ist zu beobachten, dass es sich bei dem Kulturbeirat als kommuna-
les, beratendes Gremium um ein eher neues Phänomen handelt. So ist 
der überwiegende Teil der im Folgenden untersuchten Kulturbeiräte in 
der Zeit zwischen 2007 und 2012 entstanden. Gleichwohl können 
einige wenige Kulturbeiräte eine sehr viel längere Wirkungszeit vor-
weisen. Der älteste noch existierende Kulturbeirat, der im Rahmen der 
Untersuchung recherchiert werden konnte, wurde im Jahr 1978 in der 
baden-württembergischen Gemeinde Baienfurt gegründet. Eine eben-
falls lange Wirkungstradition kann der Kulturbeirat der Stadt Essen 
aufweisen, welcher im Jahr 1985 eingerichtet wurde.1 

Die grundsätzliche Möglichkeit der Errichtung eines Beirats als In-
strument der kommunalen Interessenvertretung ergibt sich aus der 
Selbstverwaltungsautonomie der Kommune aufgrund der Gemeinde-
ordnung bzw. Kommunalverfassung des jeweiligen Bundeslandes. 
Dabei wird die Einrichtung und nähere Ausgestaltung von Beiräten 
mitunter – wie beispielsweise im Falle des Landes Brandenburg – 
explizit in der Kommunalverfassung geregelt. Andernfalls können 
Gemeinden i.d.R. aufgrund ihrer Satzungsbefugnis ein derartiges 
Gremium installieren. 

Die sich abzeichnende Zunahme der Zahl von Kulturbeiräten geht 
einher mit einer generell verstärkten Inanspruchnahme von konzept-
basierten und beteiligungsorientierten Instrumenten der Kulturpolitik. 
In Form und Ausgestaltung ist die so praktizierte Kulturpolitik freilich 
sehr unterschiedlich. Die konzept- und beteiligungsorientierten In-
strumente reichen von Kulturentwicklungsplänen und -konzeptionen – 
die eine intensive Form der sparten- und sektorenübergreifenden Pla-
nung darstellen – über Kulturförderrichtlinien und -gesetze bis hin zu 
den hier näher zu behandelnden Kulturbeiräten als Teil strukturierter 
Diskurse und Beteiligungsverfahren. 

Ein Grund für den sich intensivierenden Einsatz der eben angespro-
chenen Instrumente liegt in den wachsenden Herausforderungen, de-
nen sich der Kulturbereich und seine Akteure ausgesetzt sehen. Zu den 
Herausforderungen zählt u.a. die möglichst effektive – sowie vertei-
lungsgerechte – Vergabe öffentlicher Gelder vor dem Hintergrund 
einer zunehmend defizitären Haushaltslage der Kommunen. Die von 
Stagnation geprägte Entwicklung öffentlicher Mittel wird begleitet 
von dem diffizilen Anspruch, bestehende Angebote zu erhalten und 
gleichzeitig neue Impulse zu ermöglichen. Veränderte gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen aufgrund des demografischen Wandels so-
wie der Pluralisierung, Individualisierung und Medialisierung erzeu-
gen zudem einen gewissen Anpassungs- und ferner einen Legitimati-
onsdruck gegenüber den Anbietern kultureller Programme und der 
Kulturpolitik.2 An dieser Stelle können konzeptbasierte und beteili-
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gungsorientierte Verfahren auch mittels transparenter Strukturen eine 
breitere Legitimationsbasis schaffen und durch eine Erweiterung der 
Wissensressourcen zusätzliche Effekte auslösen. Insbesondere der 
Kulturbeirat als ein die Politik beratendes Gremium stellt durch sein 
Potenzial zur Bündelung von kultureller und künstlerischer Expertise 
innerhalb einer Kommune ein gut geeignetes Instrument dar, einen 
konstruktiven Umgang mit den skizzierten Herausforderungen zu 
finden. 

Hauptthema dieses Beitrages sind die Ausgestaltungsformen sowie die 
Chancen und Risiken von Kulturbeiräten als Beteiligungsgremien auf 
kommunaler Ebene. Um den Untersuchungsbereich theoretisch und 
empirisch zu erfassen, wird zunächst eine Verortung des Governance-
Ansatzes im Bereich der Kulturpolitik vorgenommen (2.1). Dies ge-
schieht zudem mit der Absicht, eine konzeptionelle Grundlage zu 
schaffen, um im Anschluss die konzeptbasierte Kulturförderung als 
Form der Anwendung Governance-basierter Verfahren einzuführen 
und einer näheren Betrachtung zu unterziehen (2.2). Dies wiederum 
dient der thematischen Einführung und analytischen Fundierung des 
Gremiums „Kulturbeirat“ (3). Um tiefergehende, praxisrelevante Ein-
blicke in die Materie zu erlangen, wird in einem nächsten Schritt eine 
Vergleichsmatrix von ausgewählten Kulturbeiräten erarbeitet (4.1). 
Die aus der vergleichenden Gegenüberstellung der Kulturbeiräte ge-
wonnenen Erkenntnisse werden schließlich in Form von determinie-
renden Ausprägungsformen analytisch aufbereitet (4.2). Abschließend 
erfolgt eine Abwägung zentraler Herausforderungen und Risiken, die 
bei der Errichtung eines Kulturbeirats berücksichtigt werden soll-
ten (5). 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Governance in der Kulturpolitik 

Die begriffliche und basierend darauf die anwendungsorientierte Di-
mension von Governance variiert entlang disziplinärer Kontextgren-
zen bisweilen stark und verursacht nicht selten eine gewisse Unschär-
fe in der Begrifflichkeit. Diesen Umstand berücksichtigend, sollen der 
diversifizierte Governance-Begriff bzw. entsprechende Aspekte und 
konzeptionelle Ausgestaltungsformen in erster Linie auf das kulturpo-
litische Feld bezogen werden.3 

Der hier zugrunde gelegte Governance-Begriff bezeichnet „die Ge-
samtheit der in einer politischen Ordnung mit- und nebeneinander 
bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher 
Sachverhalte […]. Dabei liegt der Akzent auf den verschiedenen For-
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men zivilgesellschaftlicher Beteiligung an Prozessen politischer Rege-
lung und Problemlösung […].“4 So verstanden, bildet Governance die 
konzeptionelle Fundierung eines kooperativen Kulturpolitikverständ-
nisses,5 in dessen Zentrum kooperative und koordinationsbasierte 
Strukturen und Verfahren stehen.6 

Das Feld der Kulturpolitik ist geprägt von einer pluralistischen Ak-
teurskonstellation aus Staat, Markt und einem großen intermediären 
Bereich sowie einer vergleichsweise gering ausgeprägten Verrechtli-
chung und damit einhergehend einem grundsätzlich großen politischen 
Handlungsspielraum. Verbunden mit diversen allgemeinen sowie spe-
zifischen Herausforderungen, mit denen sich die kulturpolitischen 
Akteure heute konfrontiert sehen (u.a. Ressourcenknappheit, Ausdiffe-
renzierung des Nachfragemarktes und verstärkter Legitimations-
druck), konstituiert sich eine Ausgangslage, die teils eine Neuformu-
lierung der Gestaltung von Kulturpolitik erfordert und die Erprobung 
neuer, kooperativ angelegter Verfahren begünstigt.7 

Governance-Ansätze sind im Kontext von laufenden Veränderungen 
des Staatsverständnisses zu betrachten. Danach bewegt sich der Staat 
in einer Abkehr vom „schlanken Staat“ zunehmend hin zu einem „ak-
tivierenden Staat“.8 Das dem zugrunde liegende Verständnis von akti-
vierender bzw. ermöglichender Politik hielt als denkbare neue Per-
spektive Einzug in das kulturpolitische Feld – vor allem durch Oliver 
Scheytts Plädoyer „für eine aktivierende Kulturpolitik“.9 Vorangegan-
gen war diesem Perspektivwechsel die im Schlussbericht der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages 
formulierte Bedeutung von Governance im Kulturbereich: 

„Das Leitbild Governance der öffentlichen Verwaltung bedeutet 
für den Kulturbereich eine Fokussierung auf die kulturpolitischen 
Ziele und eine kooperative Lösungsstrategie, die alle kulturpoliti-
schen Akteure (staatliche und private) einbezieht.“10 

Kooperative Demokratie 

Kooperation als zentrale Ermöglichungsstrategie im kulturpolitischen 
Bereich kann im Zuge der theoretischen Einbettung auch als konzep-
tioneller Bestandteil von „kooperativer Demokratie“11 gedacht wer-
den. Diese ist gekennzeichnet durch bestimmte Formen „nicht gesetz-
lich festgeschriebene[r], dialogisch orientierte[r] und auf kooperative 
Problemlösungen angelegte[r] Verfahren der Bürger- und Verbändebe-
teiligung an der Politikformulierung und an der Politikumsetzung.“12 
„Diese Verfahren richten sich auf kommunaler Ebene sowohl an ein-
zelne Bürger als auch an Vereine, Initiativen und Verbände.“13 Die 
Koordination und Steuerung dieser verfahrensmäßigen Ausformungen 
kooperativer Demokratie lassen sich wiederum als Governance bzw. 
als zentrales Element eines Governance-Ansatzes bezeichnen. Als 
Kernelement kooperativer Demokratie sind dialogorientierte Beteili-
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gungsinstrumente zu sehen, die Bogumil und Holtkamp danach ord-
nen, ob diese eine punktuelle oder eine dauerhafte Beteiligung beab-
sichtigen.14 Während eine punktuelle Beteiligung beispielsweise in 
Form von Bürgerforen angeboten wird, sieht das Instrument der Beirä-
te eine dauerhafte Beteiligung der Bürger an der Vorbereitung politi-
scher Entscheidungen vor (Kap. 3). 

Schwächen und Herausforderungen des Governance-Ansatzes 

Insbesondere bei der praktischen Umsetzung von Governance (in 
Form kooperativer Verfahren) müssen die existierenden Schwächen 
des Ansatzes berücksichtigt und als entsprechende Herausforderungen 
formuliert werden. Näheres zeigt die nachfolgende Tabelle: 

Schwäche des Governance-Ansatzes Herausforderung/Konsequenz 

Machtasymmetrien werden nicht hinreichend be-
rücksichtigt.15 

Kooperative Verfahren müssen die Existenz parti-
kularer Interessen erkennen und Dominanzten-
denzen bestmöglich nivellieren. 

Es besteht eine potenzielle Selektivität der betei-
ligten Akteure.16 

Für die Auswahl der Beteiligten sollten bestimmte 
Kriterien festgelegt und angewendet werden. 

In der politischen Praxis herrscht oftmals das 
Missverständnis vor, Governance sei ein Ersatz 
für Government. Tatsächlich ist Governance aber 
eine Ergänzung zu Government. 

Die „formelle, durch Verfassung, Recht und Ge-
setz definierte Dimension von Politik sowie die 
Institutionen des Regierens“17 (=Government) 
behalten notwendigerweise ihre Steuerungs- und 
Koordinationsfunktion. Zudem erfordert Gover-
nance mitunter neue Kompetenzen von staatli-
chen kulturpolitischen Akteuren, da beteiligungs-
orientierte Prozesse der Initiierung und Organisa-
tion bedürfen und teilweise punktuell begleitet 
werden müssen.18 

Der Partizipation von Akteuren sind Grenzen ge-
setzt. 

Die Potenziale der ausgewählten Verfahren sowie 
der zu beteiligenden Akteure und die damit ein-
hergehenden Grenzen der Beteiligung müssen im 
Vorfeld identifiziert und entsprechend eingeschätzt 
werden.19 

 
Tab B 1.12-1B 1.12 Schwächen des Governance-Ansatzes und sich daraus erge-

bende Herausforderungen (Auswahl) 

 

 



B 1.12 Kultur und Politik 

Strukturen und Prozesse in der Kulturpolitik 

 Dies ist ein Beitrag aus dem „Handbuch Kulturmanagement“. | Alle Informationen unter www.kulturmanagement-portal.de 

2.2 Konzeptbasierte Kulturpolitik 

Konzeptbasierte Kulturpolitik stellt eine Abkehr von einer eher additiv 
geprägten Kulturpolitik dar und erfährt gegenwärtig eine nie dagewe-
sene Aufmerksamkeit.20 Maßgeblich für die Entwicklung einer kon-
zeptbasierten Kulturpolitik ist die oben bereits erläuterte ideelle Neu-
ausrichtung eines Verständnisses von Staat im Sinne eines „aktivie-
renden Staates“ und der Steuerung kollektiver Prozesse im Sinne von 
Governance. Mithilfe der Konzeptbasierung kann die Kulturpolitik 
verstärkt „gesellschaftliche Entwicklungen und soziale Kontexte be-
rücksichtig[en] sowie Kooperationen befördern und Prozesse […] 
anstoßen“.21 Sinnvoll und notwendig wird die Ausübung und Anwen-
dung konzeptbasierter Kulturpolitik – wie oben bereits dargestellt – 
aufgrund existierender Herausforderungen und ferner sich vollziehen-
der gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Diese Entwicklung er-
fordert in besonderem Maße transparente Strukturen innerhalb von 
politischen Entscheidungsprozessen und bei der Vergabe öffentlicher 
Mittel.22 Sie ist u.a. durch folgende Merkmale gekennzeichnet:23 

 Angabe und Begründung der Förderziele24, 

 Bestimmung von Schwerpunkten, Handlungsfeldern und Maßnah-
men zur Erreichung der Ziele, 

 Verfahren der Erfolgskontrolle, 

 Instrumente zur Fortschreibung und Weiterentwicklung. 

Die Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure bei der Gestaltung 
der planerischen Arbeit kann dabei als ein häufig vorzufindendes We-
sensmerkmal der konzeptbasierten Kulturförderung lokalisiert werden. 
Die kommunale Kulturpolitik und -verwaltung versteht sich in diesem 
Zusammenhang als koordinierende und moderierende Instanz solcher 
partizipativen Planungsprozesse, aktiviert Kooperationen und verteilt 
Verantwortlichkeiten. Entscheidend ist, dass die Kommune ihre Ent-
scheidungskompetenzen behält, diese aber unter Berücksichtigung der 
Wissensressourcen zivilgesellschaftlicher Akteure ausübt.25 

Der konzeptbasierten Kulturpolitik stehen verschiedene Formen bzw. 
Instrumente zur Verfügung, denen der Grundgedanke einer partizipa-
tiven Herangehensweise gemeinsam ist. Kulturbeiräte können hierbei 
als Gegenstand strukturierter Diskurse und Beteiligungsverfahren 
verortet werden.26 
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3. Der Kulturbeirat: Ziele, Funktionen und 
Aufgaben 

3.1 Verfasstheit und Wesen eines Kulturbeirats 

Beiräte können von den kommunalen Organen freiwillig zu deren 
Beratung eingerichtet werden. Näheres regelt die jeweilige Kommu-
nalverfassung, meist unter Bezugnahme auf die Satzungsbefugnis der 
Gemeinden. 

Die Bezeichnung „Kulturbeirat“ findet bislang nicht immer einheitli-
che Verwendung in der Praxis. Üblicherweise verortet man ein als 
Kulturbeirat bezeichnetes Gremium jedoch bei kommunalen bzw. 
landesrechtlichen Institutionen.27 Derartige beratende Gremien können 
gemäß ihrer unterschiedlichen Verfasstheit kategorisiert werden:28 

 Kulturbeiräte qua Landesrecht als verpflichtende Instrumente der 
Kulturförderung, 

 Kulturbeiräte mit kommunaler Satzung, 

 Kulturräte mit Satzungen nach Vereinsrecht (in Anlehnung an die 
Struktur des Deutschen Kulturrats bzw. der Landeskulturräte), 

 Kulturräte als sonstige Vereinigungen. 

Der vorliegende Beitrag behandelt in erster Linie das Modell des Kul-
turbeirats, da hierbei – im Gegensatz zu Kulturräten und ähnlichen 
Ansätzen – eine klar geregelte Anbindung an die kommunale Kultur-
politik und/oder -verwaltung besteht. Seinen Schwerpunkt setzt der 
Beitrag auf Kulturbeiräte, die von Kommunen im Sinne ihrer Haupt-
satzung berufen werden können. Er widmet sich aber auch dem Berli-
ner Modell des Kulturbeirats, welches durch eine verpflichtende Be-
teiligung des Kulturbeirats bei der Mittelvergabe des Bezirkskul-
turfonds gekennzeichnet ist. 

Analytisch betrachtet, handelt es sich bei einem Kulturbeirat um ein 
partizipatives Instrument konzeptbasierter Kulturpolitik bzw.  
-förderung. In seiner praktischen Form beabsichtigt dieses Instrument 
eine auf Dauer angelegte Expertenbeteiligung bei Entscheidungspro-
zessen.29 Ein Kulturbeirat kann somit als ein Organ der (städtischen) 
Willensbildung mit empfehlender und beratender Kompetenz angese-
hen werden. Wenngleich eine Beteiligung von Verbänden, Künstlern 
und Kulturschaffenden an kulturpolitischen Entscheidungsprozessen 
vielerorts bereits stattfindet, geht es bei der verbindlichen Institutiona-
lisierung eines derartigen Gremiums um einen möglichst effektiven 
und fruchtbaren Umgang mit den Wissensressourcen der Beteiligten. 
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Es hat sich gezeigt, dass ein stärkerer Formalisierungsgrad eines Gre-
miums dessen Anbindung an die politischen Entscheidungsträger 
(Ausschüsse, Rat etc.) erhöht. Dies führt dazu, dass die Ergebnisse aus 
den Beteiligungsverfahren potenziell eher berücksichtigt und in die 
Umsetzung politischer Entscheidungen einbezogen werden.30 Die 
formal geregelte Koordinierung kommunalkultureller Expertise trägt 
also zu einer Institutionalisierung von Beratungskompetenz bei. De-
terminierend ist hierbei ein qualifiziertes Auswahlverfahren der Bei-
ratsmitglieder. Dieses und die weiteren determinierenden Elemente 
eines Kulturbeirats werden in Anschnitt 4.2 dieses Beitrags bespro-
chen. 

3.2 Zentrale Ziele eines Kulturbeirats 

Die Einsetzung eines Kulturbeirats ist ein geeignetes Instrument, um 
im Wege eines Beteiligungsverfahrens den diversen Herausforderun-
gen im kommunalen Kulturbereich (defizitäre Haushaltslage, Erhalt 
des bestehenden kulturellen Angebots bei gleichzeitiger Ermöglichung 
neuer Impulse etc.) begegnen zu können.  

Analog zu den durch Bogumil formulierten Zielen von „Formen ko-
operativer Demokratie“31, lassen sich dem Kulturbeirat Ziele zu-
schreiben, die dieser durch sein Wesen und die daraus erwachsenden 
Funktionen potenziell erreichen kann: 

 Verfahrensbeschleunigung (Effizienz): Der Kulturbeirat stellt mit 
seiner Vereinigung von kulturpolitischer und künstlerischer Kom-
petenz eine fachliche Ressource dar. Durch die Erarbeitung fun-
dierter fachlicher Empfehlungen, welche dem politischen Ent-
scheidungsverfahren i.d.R. zeitlich vorgelagert ist, können Ent-
scheidungen innerhalb der entsprechenden politischen Gremien ge-
zielter getroffen werden. 

 Besseres politisches Steuerungswissen: Der Kulturbeirat bietet 
eine Plattform des Austauschs, insbesondere zwischen Kulturschaf-
fenden und Kulturpolitikern. Diese Form des Austauschs ermög-
licht die gezielte Aneignung von gegenseitigem Wissen und die 
Förderung des Verständnisses für die jeweiligen Handlungslogi-
ken/-erfordernisse. 

 Abbau von Entscheidungsblockaden: Der Kulturbeirat kann 
durch seine heterogene Zusammensetzung und Dialogorientiertheit 
bei kontrovers diskutierten Themen zwischen den verschiedenen 
Positionen vermitteln. Die Formulierung gezielter fachlicher Emp-
fehlungen von Seiten des Kulturbeirats erhöht zudem die Möglich-
keit eines Konsenses innerhalb des politischen Entscheidungsgre-
miums. 
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 Höhere Akzeptanz staatlichen Handelns: Durch die explizite 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure bei der Vorbereitung 
von politischen Entscheidungen können diese auf Basis einer grö-
ßeren Transparenz getroffen werden. Dies wiederum kann dazu 
beitragen, dass die so getroffenen Entscheidungen von Seiten der 
relevanten Akteurskreise eher akzeptiert werden. 

3.3 Funktionen eines Kulturbeirats 

Die eben beschriebenen Ziele eines Kulturbeirats erlauben die Formu-
lierung seiner Funktionen. 

 Beratungsfunktion: Der Kulturbeirat ist gemäß seiner Bestim-
mung ein die politischen Entscheidungsgremien und/oder die öf-
fentliche Verwaltung dauerhaft beratendes Gremium. Die Bünde-
lung kommunalkultureller Expertise soll dazu beitragen, fachlich 
qualifizierte Empfehlungen abzugeben. Die Formalisierung des 
Gremiums gewährleistet unterdessen die Kontinuität der Bera-
tungsleistung. Dem Kulturbeirat obliegt keine Entscheidungskom-
petenz. 

 Akzeptanzfunktion: Indem zivilgesellschaftlichen Akteuren eine 
Beratungskompetenz innerhalb des politischen Entscheidungspro-
zesses zukommt, gewinnen die Prozesse an Transparenz und die 
daraus resultierenden Entscheidungen werden auf eine breitere Ba-
sis gestellt. Dies kann einen Beitrag zu einer größeren öffentlichen 
Akzeptanz von politischen Entscheidungen leisten. 

 Austausch- und Vermittlungsfunktion: Aufgrund seiner hetero-
genen Zusammensetzung kommt dem Kulturbeirat eine Rolle beim 
Austausch widerstreitender Interessen zu. Diese Austauschfunktion 
kann eine vermittelnde Dimension annehmen, wenn im Rahmen 
politischer Entscheidungen Gewinner- und Verliererdiskussionen 
geführt werden. 

 Agenda-Setting-Funktion: Durch die verfahrensmäßige Einbe-
ziehung kommunalkultureller Expertise als Wissensressource kön-
nen wichtige Themen potenziell schneller identifiziert und entspre-
chend auf die politische Agenda gesetzt werden. 

3.4 Aufgaben eines Kulturbeirats 

Seine Funktionen erfüllt der Kulturbeirat durch Wahrnehmung ver-
schiedener Aufgaben. Diese Aufgaben ergeben sich einerseits aus 
seiner Bestimmung als beratendes Gremium, andererseits aus seinem 
Auftrag als zivilgesellschaftliche Stimme innerhalb der politischen 
Arena. 
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 Beratung von Entscheidungsträgern: Dem Kulturbeirat kommt 
als zentrale Aufgabe die Beratung der politischen Entscheidungs-
träger zu. Die Dimension der Beratungsleistung hängt davon ab, 
mit welcher Art von Themen- bzw. Fragestellung der Kulturbeirat 
befasst wird. Die Spannweite der Themen reicht von Querschnitts-
themen (z.B. thematische Schwerpunktsetzungen) über anlassbe-
zogene Themen (z.B. Umbenennung von Straßen) bis hin zum 
Thema der Kulturförderung (auch zukünftige Investitionen, ferner 
die Erhebung von Eintrittsgeldern und Personalangelegenheiten). 

 Mitvorbereitung politischer Entscheidungen: Indem der Kultur-
beirat seine fachlichen und zeitlichen Ressourcen u.a. in Form von 
Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stellt, nimmt dieser eine 
Aufgabe bei der Vorbereitung von politischen Entscheidungen 
wahr. 

 Entwicklung und Einbringung von Ideen und Impulsen: Dem 
Kulturbeirat ist es möglich, sich fernab des tagespolitischen Ge-
schäfts und zudem parteipolitisch unabhängig mit Fragestellungen 
und Themen zu beschäftigen. Dies begünstigt die Entwicklung in-
novativer Ideen, die dann in die kommunalpolitische Debatte ein-
gebracht werden können. 

 Interessenvertretung und Mobilisierung von Öffentlichkeit: Als 
Gremium, welches sich u.a. aus zivilgesellschaftlichen Akteuren 
zusammensetzt, nimmt der Kulturbeirat die Interessenvertretung 
der Kulturschaffenden und der kulturell Interessierten wahr. Dafür 
steht ihm beispielsweise die Möglichkeit der öffentlichen Stellung-
nahme zur Verfügung. Dies ermöglicht u.a. die Platzierung relevan-
ter Themen, die Darstellung kontroverser Positionen und das Auf-
zeigen von Missständen. Zudem bietet sich dadurch die Möglich-
keit, nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern 
ggf. auch die Mobilisierung der Öffentlichkeit zu erreichen. 

 Aktivierung und Bewahrung des kulturellen Lebens: Vielfach 
wird dem Kulturbeirat die Mitwirkung und aktive Gestaltung des 
kulturellen Lebens der Gemeinde als Aufgabe zugeschrieben. Dies 
geschieht mitunter durch die Entwicklung von Kulturprogrammen 
und -konzepten, oftmals in Anlehnung an bereits existierende kul-
turpolitische Leitlinien. Auch die teils als Aufgabe zugewiesenen 
Sponsoring-Aktivitäten können in diesem Zusammenhang genannt 
werden. 
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4. Vergleichende Analyse ausgewählter 
Kulturbeiräte in Deutschland 

Die vergleichende Analyse ausgewählter Kulturbeiräte in Deutschland 
soll einen tieferen Einblick in die Materie vermitteln. Dazu bedient 
sich die Untersuchung der heuristischen Vergleichsmethode, um das 
Spezifische des Einzelfalls schärfer zu erfassen und somit auf dessen 
Individualität abgestimmte Aussagen treffen zu können.32 

Im Zuge der Untersuchung von Kulturbeiräten in Deutschland wurden 
insgesamt 36 Kulturbeiräte näher erfasst.33 Mit Ausnahme des Kultur-
beirats des Stadtbezirks Charlottenburg-Wilmersdorf der Stadt Berlin 
– welcher exemplarisch für die bezirklichen Kulturbeiräte Berlins 
herangezogen wurde – handelt es sich bei den untersuchten Kulturbei-
räten um Gremien von Städten oder Gemeinden. Hingegen nicht in die 
Untersuchung eingeschlossen wurden Kulturbeiräte, die auf Ebene 
eines Landkreises oder Kulturraums angesiedelt sind. Anhand einer 
Analyse der Satzungen bzw. Geschäftsordnungen der jeweiligen Kul-
turbeiräte wurden Parameter für eine vergleichende Untersuchung 
entwickelt.  

Für die Darstellung der Ausprägungsformen von Kulturbeiräten wur-
den schließlich fünf Kulturbeiräte ausgewählt. Bei der Auswahl wur-
den folgende Kriterien angesetzt: 

 Verfasstheit: formalisiertes, kommunal verfasstes Gremium, 

 Gebietskörperschaft: Gremium einer Stadt bzw. eines Stadtbezirks 
oder einer Gemeinde, 

 Abbildung der gängigen Praxis (exemplarischer Charakter) und der 
existierenden Bandbreite an Ausgestaltungsmöglichkeiten. 

4.1 Vergleichsmatrix 

Die für die vergleichende Darstellung ausgewählten Kulturbeiräte sind 
die der Städte Augsburg, Eberswalde, Eisenach und Essen sowie der 
Kulturbeirat des Stadtbezirks Charlottenburg-Wilmersdorf der Stadt 
Berlin. Um die ausgewählten Kulturbeiräte vergleichend gegenüber-
stellen zu können, wurde eine Vergleichsmatrix angefertigt, die an-
hand geeigneter Vergleichsparameter spezifische Eigenschaften und 
Besonderheiten aufzeigt. 

Sie finden die Matrix im Anhang dieses Beitrags (Abschnitt 6). 

Heuristischer Vergleich
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4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die im Rahmen des Vergleichs gewonnenen Erkenntnisse werden in 
nachfolgender Tabelle anhand der unterschiedlichen Ausprägungen 
der gewählten Vergleichsparameter formuliert. Die Ausprägungsfor-
men haben dabei teils ergänzenden, teils sich gegenseitig ausschlie-
ßenden Charakter. Allen Formen ist gemeinsam, dass sie die Ausge-
staltung und Wirkungsweise des Kulturbeirats maßgeblich bestimmen, 
somit als determinierende Elemente eines Kulturbeirats verstanden 
werden können. 

 Ausprägungsformen eines Kulturbeirates 

Aufgaben Beschäftigung mit 
kulturellen Angele-
genheiten im 
Stadtgebiet (För-
derung und Akti-
vierung des kultu-
rellen Lebens) 

Vertretung der 
Interessen der 
kulturell Interes-
sierter/Engagierter 

Beratung von poli-
tischen Entschei-
dungsträgern und -
gremien und/oder 
der Verwaltung 

Beratung bei der 
Vergabe von För-
dermitteln 

Zusammenset-
zung/ 
Auswahlkriterien 

Personen, die sich 
im Stadtgebiet für 
die Förderung der 
Kultur engagieren 

Personen, die eine 
bestimmte Kultur-
sparte vertreten 

Personen, die als 
Vertreter einer 
bestimmten kultu-
rellen Einrichtung 
auftreten 

Personen, die 
einem politischen 
Entscheidungs-
gremium/ der Ver-
waltung angehören 

Funktion der 
Mitglieder 

Stimmberechtigte Mitglieder Beratende Mitglieder ohne Stimmrecht 

Wahl der  
Mitglieder 

Mitglieder werden durch ein politisches 
Entscheidungsgremium gewählt. 

Mitglieder werden durch die Mitglieder-
versammlung des bestehenden Kultur-
beirats gewählt. In diesem Fall muss 
das politische Entscheidungsgremium 
die Wahl bestätigen. 

Amtszeit Amtszeit ist gekoppelt an die kommuna-
le Wahlperiode. 

Amtszeit wird eigens für den Kulturbei-
rat bestimmt. 

Vorsitz/Sprecher Der Vorsitzende bzw. 
Sprecher sowie sein 
Stellvertreter stammen 
aus dem Kreis der Mit-
glieder und werden von 
diesen benannt. 

Der Vorsitzende und sei-
ne Stellvertreter stammen 
aus dem Kreis der Mit-
glieder und bilden zu-
sammen mit einem Ver-
treter aus der Verwaltung 
einen Vorstand. 

Der Vorsitzende und sei-
ne Stellvertreter stammen 
aus der Verwaltung. 

Einberufungs-
modus 

Einberufung durch den 
Vorsitzenden bzw. Spre-
cher des Kulturbeirates 

Einberufung durch einen 
politischen Entschei-
dungsträger oder Vertre-
ter der Verwaltung 

Einberufung durch die 
Mitglieder des Kulturbei-
rates 

Einberufungshäufigkeit ist in der Sat-
zung festgelegt. 

Einberufungshäufigkeit hängt von aktu-
ellen Ereignissen ab. 
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 Ausprägungsformen eines Kulturbeirates 

Beschlussfas-
sung und  
-fähigkeit 

Beschlussfassung durch (einfache) 
Stimmenmehrheit 

Beschlussfähigkeit bei Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder 

Institutionelle 
Grundlage 

Der Kulturbeirat ist Teil der kommuna-
len Hauptsatzung. 

 

 

Der Kulturbeirat verfügt über eine eige-
ne Satzung/Geschäftsordnung. 

Beziehungen zu 
Entscheidungs-
trägern 

Vorschlagsrecht 

Politische Ent-
scheidungsträger, 
Vertreter bestimm-
ter kultureller Ein-
richtungen und 
Mitglieder des 
bestehenden Kul-
turbeirats haben 
ein Vorschlags-
recht bei der Wahl 
der Mitglieder. 

Aktives Teilnah-
merecht 

Politische Ent-
scheidungsträger 
haben ein aktives 
Teilnahmerecht an 
den Sitzungen des 
Kulturbeirates. 

Stellungnahme 

Dem Kulturbeirat 
wird Gelegenheit 
gegeben, zu Maß-
nahmen und Be-
schlüssen, die 
Auswirkungen auf 
seinen Aufgaben-
bereich haben, 
gegenüber den 
politischen Ent-
scheidungsträgern 
Stellung zu neh-
men (z.B. im 
Rahmen der Sit-
zungen). 

Unterrichtung 

Der Kulturbeirat ist 
zur Berichterstat-
tung gegenüber 
den politischen 
Entscheidungsträ-
gern und ggf. der 
Verwaltung ver-
pflichtet. 

 
Tab. B 1.12-2B 1.12 Den Kulturbeirat determinierende Elemente aus der verglei-

chenden Gegenüberstellung 

Zusammengenommen können folgende zentrale Erkenntnisse abgelei-
tet werden: 

 Aufgaben: Die im Rahmen der Arbeit des Kulturbeirats wahrzu-
nehmenden Aufgaben werden i.d.R. durch die Stadtverordneten-
versammlung bzw. den Stadtrat (und ggf. zuständige Ausschüsse) 
geregelt und in der Satzung bzw. Geschäftsordnung des Kulturbei-
rats festgeschrieben. Die Beratung bei der Vergabe von Fördermit-
teln zählt dabei zu den Aufgaben mit den potenziell größten Ein-
flussmöglichkeiten. Gleichzeitig ist die Zuschreibung dieser Auf-
gabe bislang eher die Ausnahme. Zudem lässt sich feststellen, dass 
Kulturbeiräte mit dieser spezifischen Beratungskompetenz i.d.R. 
durch die Kulturverwaltung geleitet oder überdurchschnittlich stark 
mit politischen Entscheidungsträgern besetzt sind. Letztendlich ist 
die Ausübung der Aufgaben und die damit verbundene Einfluss-
nahme auf politische Entscheidungen stets auch von der politischen 
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Kultur der jeweiligen Stadt oder Gemeinde einschließlich ihrer Ak-
teure abhängig. 

 Zusammensetzung: Die Zusammensetzung des Kulturbeirats 
kann neben der Aufgabenzuschreibung als sein zentrales determi-
nierendes Element identifiziert werden. Entscheidend ist dabei, ob 
und in welcher Gewichtung sich der Beirat aus Vertretern der Poli-
tik und Verwaltung einerseits und aus Vertretern der künstleri-
schen/kulturellen Szenen bzw. Sparten andererseits zusammen-
setzt. Ein Kulturbeirat, der überwiegend mit politischen Akteuren 
besetzt ist – wie dies beispielsweise bei dem Kulturbeirat der Stadt 
Duisburg der Fall ist – neigt möglicherweise dazu, ein Gremium 
für parteipolitische Interessen darzustellen. In diesem Fall verliert 
der Kulturbeirat seine originären Funktionen. 

 Auswahlkriterien: Die praktizierten Auswahlkriterien zur Be-
stimmung der Kulturbeiratsmitglieder reichen von einer eher all-
gemeinen Ausprägung, wie „kulturell engagiert“ bis hin zu einer 
sehr ausdifferenzierten Ausprägung in Form einer Auswahl nach 
Sparte und/oder Einrichtung. Die durch die Auswahl der Mitglieder 
bestimmte Zusammensetzung des Gremiums ist maßgeblich für 
dessen allgemeine Beratungskompetenz. Dabei wirkt eine festge-
legte Sparten- und Einrichtungsverteilung insbesondere einer par-
teipolitischen Färbung des Gremiums potenziell entgegen. Gleich-
zeitig ist jedoch anzumerken, dass insbesondere in Gemeinden mit 
vergleichsweise kleiner Akteursdichte ein feingliedriges Auswahl-
verfahren die Suche nach Mitglieder erschweren kann. 

 Funktion der Mitglieder: Es besteht die Möglichkeit, die Mit-
glieder des Kulturbeirats in solche „mit Stimmrecht“ und solche 
„ohne Stimmrecht“ zu kategorisieren. Dies geschieht i.d.R. dann, 
wenn neben zivilgesellschaftlichen Akteuren auch Vertreter von 
politischen Gremien und der Verwaltung als Mitglieder berufen 
werden. In diesem Fall nehmen die politischen und Verwaltungsak-
teure an den Sitzungen des Kulturbeirats als beratende Mitglieder 
ohne Stimmrecht teil (z.B. Kulturbeirat Augsburg). Eine ähnliche 
Vorgehensweise bietet das Modell des „aktiven Teilnahmerechts“, 
welches den politischen Vertretern gewährt wird, jedoch keine 
Form der Mitgliedschaft darstellt (z.B. Kulturbeirat Eberswalde). 

 Wahl der Mitglieder: Die Wahl der Mitglieder des Kulturbeirats 
wird in aller Regel durch die Stadtverordnetenversammlung bzw. 
den Stadtrat vorgenommen. In wenigen Ausnahmen (z.B. Kultur-
beirat Essen und Augsburg) werden die Mitglieder durch die beste-
hende Mitgliederversammlung gewählt. In diesem Fall muss die 
Wahl durch das zuständige politische Entscheidungsgremium be-
stätigt werden. Entscheidend bei der Wahl der Mitglieder ist mitun-
ter das Vorschlagsrecht der Kandidaten. Dieses wird neben dem 
politischen Entscheidungsgremium und der Verwaltung i.d.R. auch 
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den Mitgliedern des bestehenden Kulturbeirats und ggf. weiteren 
bürgerschaftlich organisierten Zusammenschlüssen gewährt. 

 Amtszeit: Die Amtszeit des Kulturbeirats wird – wenn nicht in der 
Gemeindeordnung entsprechend festgeschrieben – entweder an die 
kommunale Wahlperiode gekoppelt oder eigens für den Kulturbei-
rat bestimmt. 

 Vorsitz/Sprecher: Für die Ausgestaltung des Vorsitzes gibt es drei 
unterschiedliche Modelle. Möglich ist zum einen, dass der Vorsit-
zende aus dem Kreis der Mitglieder stammt und von diesen ge-
wählt wird. Der Vorsitzende führt i.d.R. die Geschäfte des Kultur-
beirats und vertritt ihn gegenüber den Organen der Stadt (z.B. Kul-
turbeirat Eisenach). Diese Variante kann dahingehend ergänzt wer-
den, dass der Vorsitzende zusammen mit einem Vertreter der Ver-
waltung und möglichen Beisitzern einen Vorstand bildet. Dieser 
leitet den Kulturbeirat, bereitet die Sitzungen vor und vertritt den 
Kulturbeirat nach außen (z.B. Kulturbeirat Essen). Eine andere Va-
riante stellt die Besetzung des Vorsitzes durch einen Vertreter der 
Verwaltung dar (z.B. Kulturbeirat Charlottenburg-Wilmersdorf). 

 Einberufungsmodus: Die Einberufung des Kulturbeirats erfolgt in 
aller Regel durch den Vorsitzenden des Kulturbeirats sowie durch 
den Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde. In einigen Fällen 
kann der Kulturbeirat auch durch das politische Entscheidungs-
gremium einberufen werden (z.B. Kulturbeirat Eisenach). In selte-
nen Fällen sind auch die Mitglieder des Kulturbeirats zu dessen 
Einberufung befähigt (z.B. Kulturbeirat Essen). Teils ist eine jähr-
liche Mindestanzahl an Sitzungen in der Satzung des Kulturbeirats 
festgelegt, teils orientiert sich die Häufigkeit der Sitzungen an ak-
tuellen Ereignissen. 

 Beschlussfassung und -fähigkeit: Beschlüsse werden üblicher-
weise mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Beschlussfähig-
keit des Gremiums liegt vor, wenn mehr als die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Untersuchung von 
Kulturbeiräten ergab in diesen beiden Punkten keine Abweichung 
von der genannten Vorgehensweise. 

 Institutionelle Grundlage: Die Einrichtung eines Kulturbeirats 
obliegt i.d.R. der jeweiligen Gemeinde. Näheres zur Ausgestaltung 
des Kulturbeirats regelt entweder die entsprechende Gemeindeord-
nung und/oder eine eigens für den Kulturbeirat verfasste Satzung 
bzw. Geschäftsordnung. 

 Form und Ausgestaltung der Beziehungen zu Entscheidungs-
trägern: Die Beziehungen zwischen dem Kulturbeirat und den po-
litischen Entscheidungsgremien sowie ferner der Verwaltung lassen 
sich im Wesentlichen anhand von vier Ausprägungen darstellen. 
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Diesen ist gemeinsam, dass sie den Austausch zwischen dem Kul-
turbeirat und der Politik/Verwaltung maßgeblich definieren und 
ermöglichen: 

(1) Das Vorschlagsrecht im Hinblick auf potenzielle Mitglie-
der des Kulturbeirats obliegt in aller Regel den Mitgliedern 
des politischen Entscheidungsgremiums, welches die Wahl der 
Kulturbeiratsmitglieder abhält. Üblicherweise sollen Vor-
schläge aus dem Kreis des bestehenden Kulturbeirats beson-
dere Berücksichtigung bei der Kandidatenauswahl finden. In 
einigen Fällen wird bestimmten kulturellen Einrichtungen 
bzw. Zusammenschlüssen – beispielsweise dem örtlichen Kul-
turforum – ebenfalls die Möglichkeit gegeben, ihre Kandida-
tenvorschläge einzubringen. 

(2) Ein aktives Teilnahmerecht an den Sitzungen des Kultur-
beirats bezieht sich i.d.R. auf die Mitglieder des politischen 
Entscheidungsgremiums der Stadt. Die Kommunalverfassung 
Brandenburgs beispielsweise definiert das aktive Teilnahme-
recht als das Recht „das Wort zu ergreifen, Vorschläge einzu-
bringen, Fragen und Anträge zu stellen und sie zu begründen 
[…].“ (§ 30, Abs. 3, Satz 1 BbgKVerf.) Eine andere Variante 
des Austauschs zwischen Kulturbeirat und Politik – wie sie 
beispielsweise in Augsburg praktiziert wird – gewährt den 
Fraktionen des politischen Entscheidungsgremiums die Ent-
sendung eines Vertreters in den Kulturbeirat. Die Fraktions-
vertreter treten dann in aller Regel als beratende Mitglieder 
ohne Stimmrecht auf. 

(3) Die Möglichkeit der Stellungnahme soll gewährleisten, 
dass der Kulturbeirat – meist in Form eines oder mehrerer 
ausgewählter Vertreter – seine Positionen zu relevanten Maß-
nahmen und Beschlüssen aktiv in die politische Arena ein-
bringen kann. 

(4) Über die Einberufung von Sitzungen des Kulturbeirats so-
wie deren Ergebnisse ist üblicherweise eine Unterrichtung 
des politischen Entscheidungsgremiums und/oder der Verwal-
tung in Form von Einladungen und Protokollen vorzunehmen. 
Die Berichterstattung erfolgt durch den Vorsitzenden bzw. 
Sprecher des Kulturbeirats. 
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5. Resümee 

Wie eingangs konstatiert, konnte in den letzten Jahren ein Anstieg bei 
der Gründung von Kulturbeiräten verzeichnet werden. Im Rahmen 
einer verstärkt konzeptbasierten und beteiligungsorientierten Kultur-
politik kann der Kulturbeirat einen sinnvollen Beitrag für ein Mehr an 
strukturierten sowie konstruktiven Dialogen und Diskussion leisten. 
Dabei sind die lokalen Gegebenheiten jedoch stets zu berücksichtigen. 
Zwar bestimmen die determinierenden Elemente eines Kulturbeirats 
(Abschnitt 4.2) maßgeblich den Rahmen für dessen Einflussnahme 
und Wirkungsweise. Eine nicht zu unterschätzende Komponente bil-
den aber schließlich auch Haltung und Denkweise der vor Ort han-
delnden Akteure. Es bedarf einer grundsätzlichen Bereitschaft zur 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure am politischen Entschei-
dungsfindungsprozess auf der einen und diplomatischen sowie politi-
schen Fingerspitzengefühls auf der anderen Seite. Dadurch entstehen 
die Voraussetzungen für einen konstruktiven Gebrauch kooperativer 
Verfahren. Deren Gebrauch als Teil eines unmittelbaren praktischen 
Bezugs ist wiederum nicht zuletzt entscheidend für eine stete, not-
wendige Weiterentwicklung. 

Nach der ausführlichen Darstellung der Potenziale und Chancen eines 
Kulturbeirates soll abschließend auf zentrale Herausforderungen und 
Risiken hingewiesen werden, die es bei der bei der Einrichtung eines 
Kulturbeirates zu berücksichtigt gilt: 

 Partikularinteressen: Damit der Kulturbeirat ein funktionales 
Gremium sein kann, sollten seine Mitglieder die Fähigkeit besit-
zen, zugunsten der gesamten städtischen Kulturlandschaft zu bera-
ten. Die Existenz partikularer Interessen ist daher für diese Art von 
Gremium in jedem Fall kontraproduktiv und stellt ein potenzielles 
Risiko dar – auch dahingehend, dass ggf. stets nur Kompromisslö-
sungen vorgeschlagen werden. Aufgrund der Heterogenität der Ak-
teure besteht auch die Gefahr, dass man sich eher auf die Empfeh-
lung von Kompromisslösungen einigt, die keine weitreichenden 
Veränderungen nach sich ziehen. 

 Zusammensetzung: Die Zusammensetzung des Gremiums ist 
maßgeblich für seine funktionale Qualität und die daraus resultie-
renden Ergebnisse. Im Falle einer sehr selektiven Auswahl der 
Mitglieder – und einem dadurch beispielsweise produzierten Spar-
tenübergewicht – oder einer parteipolitisch ausgerichteten Auswahl 
der Mitglieder nimmt u.a. die Beratungs- und Vermittlungskompe-
tenz des Gremiums tendenziell ab. Ein qualifiziertes Auswahlver-
fahren (z.B. nach Spartenproporz) ist somit empfehlenswert. 

 

Potenziell mehr struktu-
rierte, konstruktive Dia-
loge und Diskussionen

Risiken und 
Herausforderungen
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 Konzeptionelles Missverständnis: In der politischen Praxis exis-
tiert bisweilen das Missverständnis, die Beteiligung zivilgesell-
schaftlicher Akteure beschneide die Entscheidungskompetenz der 
Politik. Dies kann dazu führen, dass Beteiligungsstrukturen zwar 
aufgebaut, aber nicht hinreichend genutzt werden. Es sollte daher – 
möglichst im Vorfeld einer Implementierung – klar kommuniziert 
werden, dass die Hinzunahme bürgerschaftlichen Engagements den 
Entscheidungsprozess potenziell qualifizieren soll, anstatt ihn zu 
unterwandern. Andernfalls werden kooperative Verfahren eher zu 
dysfunktionalen Anhängseln (z.B. der Kulturbeirat als „Debat-
tierclub“). 

 Enttäuschungen: Beteiligungsverfahren sind in ihren Möglichkei-
ten naturgemäß begrenzt. Beispielsweise können die Mitglieder des 
Beirats zwar von ihren beratenden und empfehlenden Kompeten-
zen Gebrauch machen, jedoch keine Entscheidungen „mittreffen“. 
Diese Grenze der Partizipation zu identifizieren, ist sowohl für die 
zivilgesellschaftlichen als auch die politischen Akteure von ent-
scheidender Bedeutung. Geschieht dies nicht, können schnell Ent-
täuschungen auf beiden Seiten produziert werden, die den koopera-
tiven Prozess stören und ggf. sogar nachhaltig verhindern. 

 

Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen des Gutachtens „Untersu-
chung von Formen, Potenzialen und Herausforderungen eines Kultur-
beirates für die Fontanestadt Neuruppin“ entstanden. Dieses wurde 
von den Autoren im Auftrag der Fontanestadt Neuruppin von Novem-
ber 2013 bis Februar 2014 erarbeitet. Das genannte Gutachten wurde 
durch eine Partizipations- und Programm-Management_EFRE NSE-
Förderung ermöglicht. Wir danken Herrn Mario Zetzsche, Sachge-
bietsleiter für Kultur und Sport der Fontanestadt Neuruppin, dass er 
die Veröffentlichung dieses Beitrages unterstützt hat. 

 

 

 

 

6. Vergleichsmatrix 

(siehe folgende Seiten) 
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Tab: B 1.12-3B 1.12 Vergleich ausgewählter Kulturbeiräte 
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Anmerkungen 

1 Zu den untersuchten Kulturbeiräten siehe Anmerkung 33. 

2 Vgl. Föhl/Götzky 2013a: 36f. 

3 Eine umfassende Einführung in die Komplexität des Begriffs sowie des Konzeptes 
von Governance findet sich bei Benz/Dose 2010: 13-36. 

4 Mayntz 2010: 37. 

5 Vgl. Föhl 2013: 14. 

6 Vgl. Föhl/Götzky 2013a: 54. 

7 Vgl. Föhl/Götzky 2013a: 59 und Föhl 2012: 80. 

8 Der aktivierende Staat „setzt auf die Aktivierung der Selbsthilfe und Selbststeuerung 
der Kräfte, Netzwerke und Institutionen der Zivilgesellschaft bei gleichzeitiger Ge-
währleistungsgarantie des Staates. Ziel ist die Steigerung von Leistungseffizienz und 
Legitimation durch Dialog statt Dekret und hierarchischer Steuerung, durch Zusam-
menarbeit statt Alleinproduktion, durch Produkt- und Prozessoptimierung.“ (Schultze 
2005: „Aktivierender Staat“, Sp. 1) 

9 Vgl. Scheytt 2008. 

10 Deutscher Bundestag 2007: 93. 

11 Formen kooperativer Demokratie sollen Formen repräsentativer und direkter demo-
kratischer Willensbildung ergänzen, jedoch nicht ersetzen, vgl. Bogumil 2001a: 7. 

12 Bogumil 2001b: 212. 

13 Bogumil 2001a: 2. 

14 Hier und im Folgenden vgl. Bogumil/Holtkamp 2013: 125f. 

15 Vgl. Mayntz 2010: 45. 

16 Vgl. Padopoulos 2010: 229. 

17 Schultze 2005: „Governance”, Sp. 2. 

18 Vgl. Föhl 2010: 129f. 

 



Kultur und Politik B 1.12 

Strukturen und Prozesse in der Kulturpolitik 

Dies ist ein Beitrag aus dem „Handbuch Kulturmanagement“. | Alle Informationen unter www.kulturmanagement-portal.de 

 

19 Vgl. Föhl/Götzky 2013a: 60. 

20 Für eine detaillierte Herleitung der historischen Zusammenhänge von konzeptorien-
tierter Kulturentwicklung vgl. Sievers/Föhl 2012: 17ff. 

21 Sievers/Föhl 2012: 19. 

22 Vgl. Föhl/Götzky 2013b: 6. 

23 Vgl. im Folgenden Föhl/Götzky 2013a: 35f. 

24 Dies kann unter Berücksichtigung von „Prinzipien öffentlicher Kunstförderung“ 
geschehen. Eckhardt Braun hat diese definiert und ausdifferenziert: (a) Neutralität, (b) 
Achtung der Autonomie und Pluralität der Kunst, (c) Wahrung der Interessen des 
Gemeinwohls, (d) Achtung der Subsidiarität, (e) Standards in Verfahren der Planung 
und Auswahl sowie Organisation. Vgl. Braun 2013. 

25 Vgl. Föhl/Götzky 2013a: 38f. 

26 Eine kommentierte Übersicht der Formen bzw. Instrumente konzeptbasierter Kul-
turpolitik findet sich in Föhl 2013: 7f.  

27 Zur Bezeichnung vereinsrechtlicher Vereinigungen wird hingegen eher der Begriff 
„Kulturrat“ verwendet. Weiterhin existieren Bezeichnungen wie Kulturforum, Kultur-
konvent oder Kulturkonferenz, die auf Vereinigungen hindeuten, „die sich im Sinne 
institutionalisierter Gespräche zwischen kommunal verantworteter Kultur und Kultur-
schaffenden bzw. Kulturinteressierten etabliert haben.“ Vermeulen 2007: 12. 

28 Im Folgenden Vermeulen 2007: 12. 

29 Vgl. Sievers/Föhl 2012: 25. 

30 Vgl. Bogumil/Holtkamp 2013: 144. 

31 Als Ziele von Beiräten (und anderen „Formen kooperativer Demokratie“) benennt 
Bogumil die folgenden: (a) Verfahrensbeschleunigung, (b) besseres Steuerungswissen, 
(c) Abbau von Entscheidungsblockaden und (d) höhere Akzeptanz, vgl. Bogumil 
2001a: 2. 

32 Vgl. Nohlen 2005: „Vergleichende Methode“, Sp. 5. 
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33 In die Untersuchung einbezogen wurden die Kulturbeiräte der folgenden Städte und 
Gemeinden: Gemeinde Aichwald, Gemeinde Altenberge, Stadt, Augsburg, Stadt Bad 
Belzig, Stadt Bad Salzdetfurth, Gemeinde Baienfurt, Gemeinde Böbingen, Stadt 
Bürstadt, Stadt Chemnitz, Stadt Dresden, Stadt Duisburg, Stadt Eberwalde, Gemeinde 
Eichwalde, Stadt Eisenach, Stadt Essen, Gemeinde Flecken Harpstedt, Stadt Freuden-
berg, Stadt Friedberg, Stadt Kulmbach, Stadt Lohr a. M., Gemeinde Maisach, Stadt 
Marktheidenfeld, Stadt Nidderau, Stadt Passau, Stadt Potsdam, Stadt Regensburg, 
Gemeinde Reichenbach a. d. Fils, Stadt Rösrath, Stadt Schramberg, Stadt Siegburg, 
Stadt Sonthofen, Stadt Trostberg a. d. Alz, Stadt Villingen-Schwenningen, Stadt Win-
nenden, Stadt Würzburg; außerdem der Kulturbeirat des Stadtbezirks Charlottenburg-
Wilmersdorf der Stadt Berlin. 


